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Norm

BGBlG §2 Abs1 litf;

GehG 1956 §15 Abs2;

GehG 1956 §17b Abs1;

Überstundenerlaß BMLV 1983;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Festsetzung einheitlicher Pauschale für im wesentlichen gleichartige Dienste nach § 15 Abs 2 vorletzter Satz GehG

hat in Form einer Rechtsverordnung zu ergehen, die im BGBl kundzumachen ist. Der Erlaß des BMLV vom 10. Jänner

1983 betre@end Anordnung von Überstunden, Journaldienststunden und Bereitschaftsstunden bietet mangels

gehöriger Kdm im BGBl keine taugliche Rechtsgrundlage für eine pauschalierte Aufteilung (hier im Rahmen einer

Übung der Übungstype B) erbrachter Dienstleistungen in Überstunden gem § 16 GehG und Bereitschaftsstunden gem

§ 17b Abs 1 GehG.
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